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2023

Zweite Verordnung über besondere haushaltsrecht-
liche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus 
nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe 

im Juli 2021

Vom 16. Dezember 2021

Auf Grund des §  96a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der durch 
Artikel  3 Nummer  5 des Gesetzes vom 29. September 
2020 (GV. NRW. S.  916) eingefügt worden ist, verordnet 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung mit Zustimmung des Landtages:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Kommunen, die in der Gebiets-
kulisse liegen, welche als Anlage 1 dem Runderlass des 
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-
Westfalen“ vom 10. September 2021 (MBl. NRW. S. 716, 
ber. S. 716a) in der jeweils geltenden Fassung beigefügt 
ist. Die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 
2021 wird im Folgenden als Schadensereignis bezeichnet.

§ 2
Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2022 und 

2023

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde kann auf Antrag einer 
besonders von dem Schadensereignis betroffenen Kom-
mune zulassen, dass eine vom zuständigen Vertretungsor-
gan für das Haushaltsjahr 2022 und das Haushaltsjahr 
2023 beschlossene Haushaltssatzung abweichend von 
den Vorgaben des § 75 Absatz 2 und 4 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 
September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, 
veröffentlicht werden darf. Der Antrag auf Zulassung 
der Veröffentlichung ist zusammen mit der Anzeige der 
Haushaltssatzung zu stellen.

(2) Eine Kommune ist besonders betroffen, wenn auf-
grund von Haushaltsbelastungen durch das oder infolge 
des Schadensereignisses

1.  mit Aufstellung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 
2022 erstmals die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes vorliegen,

2.  in den Haushaltsjahren 2021 oder 2022 eine bilanzi-
elle Überschuldung eintritt oder

3.  die Ziele eines bestehenden Haushaltsicherungskon-
zeptes ohne erhebliche zusätzliche Maßnahmen nicht 
mehr erreicht werden können.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für eine Haushalts-
satzung, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2022 
und 2023 enthält.

(4) Eine beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen ist der zuständigen Aufsichtsbehörde abweichend 
von § 80 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen bis zum 1. April des betref-
fenden Haushaltsjahres anzuzeigen. Die zuständige Auf-
sichtsbehörde kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
von der Vorlage der in § 1 Absatz 2 Satz 1 der Kommu-
nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) in der jeweils gel-
tenden Fassung genannten Anlagen zum Haushaltsplan 
zulassen. In der Anzeige soll die Kommune in den 
Grundzügen die Erforderlichkeit von zur Bewältigung 
des Schadensereignisses erfolgenden Investitionsmaß-
nahmen, deren zukunftsfähige Ausgestaltung sowie die 
absehbare Haushaltsbelastung durch diese investiven 
Maßnahmen darlegen. Dieser Pfl icht kann auch durch 
die Vorlage des Wiederaufbauplans beziehungsweise des 
mitgeteilten Wiederaufbaubudgets Rechnung getragen 
werden.

(5) Über Anträge nach Absatz 1 entscheidet die die all-
gemeine Aufsicht führende Behörde. Die Landrätin oder 
der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
entscheidet im Einvernehmen mit der oberen Aufsichts-
behörde. Das Verfahren zur Anzeige der Haushaltssat-
zung und zur Erteilung einer Genehmigung nach dieser 
Verordnung soll innerhalb von zwei Monaten nach Vor-
lage der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und der 
Antragstellung abgeschlossen sein. Absatz  4 Satz  2 
bleibt unberührt.

§ 3
Haushaltssicherungskonzept

(1) In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 fi nden die Re-
gelungen des §  76 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen auf die Haushalte von besonders 
von dem Schadensereignis betroffenen Kommunen nach 
§ 2 Absatz 2 keine Anwendung. In ihrem Lauf unterbro-
chene Haushaltssicherungskonzepte können auf Antrag 
der Kommune mit Genehmigung der nach § 2 Absatz 5 
zuständigen Aufsichtsbehörde entfallen. Der Antrag ist 
zusammen mit der Anzeige der Haushaltssatzung zu 
stellen. § 2 Absatz 5 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
für die Haushaltsjahre ab 2024 richtet sich nach § 76 Ab-
satz  1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen.

§ 4
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022 und 2023 
sowie über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen

(1) In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 fi ndet §  81 
Absatz  2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen auf Haushalte von besonders von dem 
Schadensereignis betroffenen Kommunen nach §  2 Ab-
satz 2 keine Anwendung, soweit die Ursache für die Be-
lastung des Jahresergebnisses beziehungsweise die erfol-
genden Investitionen in der Bewältigung des Schadens-
ereignisses liegt.

(2) Für in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Be-
wältigung des Schadensereignisses erfolgende überplan-
mäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen fi ndet §  83 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme von Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 auf Haushalte besonders be-
troffener Kommunen nach § 2 Absatz 2 Anwendung.

§ 5
Neubewertung des betroffenen Anlagevermögens

(1) Die Kommune hat in den Haushaltsjahren 2021 bis 
2030 von der Neubewertung eines von dem Schadenser-
eignis betroffenen Vermögensgegenstandes des Anlage-
vermögens und der daraus folgenden außerplanmäßigen 
Wertberichtigung im Umfang der katastrophenbedingten 
Wertminderung abzusehen, wenn und soweit dieser Ver-
mögensgegenstand oder dessen geplanter Ersatz in dem 
Wiederaufbaubudget, welches Grundlage für die Bewil-
ligung von Billigkeitsleistungen nach der Förderricht-
linie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen ist, aufgenom-
men ist. Hat die Kommune für die katastrophenbedingte 
Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anla-
gevermögens Leistungen von Dritten erhalten, so ist eine 
nach Satz 1 noch nicht vorgenommene Wertberichtigung 
im Jahr des Zufl usses der Leistung zumindest in entspre-
chender Höhe vorzunehmen.

(2) Mit Abschluss der Wiederherstellung des betroffenen 
Vermögensgegenstandes oder der Herstellung oder An-
schaffung seines entsprechenden Ersatzes ist das Anla-
gevermögen zu korrigieren. 

§ 6
Berichte

Die Bezirksregierungen berichten dem für Kommunales 
zuständigen Ministerium zum 31. Mai 2023 über nach 
dieser Verordnung erteilte Genehmigungen sowie zu der 
Frage, ob aus ihrer Sicht für besonders von dem Scha-
densereignis betroffene Kommunen nach §  2 Absatz  2 
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auch für die Haushaltsjahre ab 2024 besondere Regelun-
gen erforderlich sind.

§ 7
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2030 außer Kraft.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2021

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1464

2035
312

Zweites Gesetz
zur Änderung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes und des Landesrichter- und Staats-

anwältegesetzes
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

und des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes

Vom 17. Dezember 2021

2035
Artikel 1

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

In § 33 Absatz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.  1514), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 2021 (GV. NRW. 
S.  690) geändert worden ist, wird die Angabe „31. De-
zember 2021“ durch die Angabe „30. Juni 2023“ ersetzt.

312

Artikel 2
Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes

In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S.  812), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 
1. Juni 2021 (GV. NRW. S. 690) geändert worden ist, wird 
jeweils die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die An-
gabe „30. Juni 2023“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Sowie für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Zugleich für die Ministerin für Verkehr

Sowie für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1465

212

Verordnung zur Änderung 
der Modellstudiengangsverordnung

Vom 16. Dezember 2021

Auf Grund des § 2 Absatz 1 des Gesundheitsfachberuf-
eweiterentwicklungsgesetzes vom 6. Oktober 1987 (GV. 
NRW. S. 342), der zuletzt durch Gesetz vom 01. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1371) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1

Die Modellstudiengangsverordnung vom 30. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 412) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Modellvorhaben im Sinne dieser Verordnung dienen 
der Weiterentwicklung der Berufe in der Alten- und 
Krankenpfl ege, der Hebammenkunde, der Logopädie, 
der Ergo- und Physiotherapie nach

 1.  § 4 Absatz 6 und 7 des Altenpfl egegesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 
2003 (BGBl. I S. 1690) in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung in Verbindung mit §  66 
Absatz  2 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), das zuletzt durch Artikel 9a 
des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl.  I S.  2754) 
geändert worden ist,

 2.  § 4 Absatz 6 und 7 des Krankenpfl egegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl.  I S.  1442) in der bis zum 
31.  Dezember 2019 geltenden Fassung in Verbin-
dung mit § 66 Absatz 1 des Pfl egeberufegesetzes,

 3.  §  6 Absatz  3 und 4 des Hebammengesetzes vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902) in der bis zum 31. De-
zember 2019 geltenden Fassung in Verbindung mit 
§  78 des Hebammengesetzes vom 22. November 
2019 (BGBl. I S. 1759), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 
geändert worden ist,

 4.  §  4 Absatz  5 und 6 des Ergotherapeutengesetzes 
vom 25. Mai 1976 (BGBl.  I S.  1246), das zuletzt 
durch Artikel  7 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2754) geändert worden ist,
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 5.  § 4 Absatz 5 und 6 des Gesetzes über den Beruf des 
Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl.  I S.  529), das 
zuletzt durch Artikel  8 des Gesetzes vom 11. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden ist und

 6.  § 9 Absatz 2 und 3 des Masseur- und Physiothera-
peutengesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), 
das zuletzt durch Artikel  9 des Gesetzes vom 
11.  Juli 2021 (BGBl.  I S.  2754) geändert worden 
ist.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  2 Nummer  10 wird die Angabe 
„2016/790 (ABl. L 134 vom 24.5.2016, S.  135)“ 
durch die Angabe „2020/548 (ABl. L 131 vom 
24.4.2020, S. 1)“ ersetzt.

 b)  In Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter „, die zuletzt 
durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 548) geändert worden ist,“ durch die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  1 werden die Wörter „Artikel  11 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl.  I 
S. 886) geändert worden ist“ durch die Wörter 
„Verordnung vom 8. Januar 2020 (BGBl.  I 
S. 39) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 58 der Studien- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl.  I 
S. 39),“ ersetzt.

  bb)  In Nummer  2 werden die Wörter „Artikel  15 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl.  I 
S. 886)“ durch die Wörter „Artikel 31 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ 
ersetzt.

  cc)  In Nummer  3 werden die Wörter „Artikel  17 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl.  I 
S. 886)“ durch die Wörter „Artikel 29 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ 
ersetzt.

  dd)  In Nummer  4 werden die Wörter „Artikel  27 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl.  I 
S. 886)“ durch die Wörter „Artikel 22 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 1 werden die Wörter „, die zuletzt 
durch Artikel  35 des Gesetzes vom 18. April 
2016 (BGBl.  I S.  886)“ durch die Wörter „in 
der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 61 Absatz 2 der Pfl e-
geberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverord-
nung vom 2. Oktober 2018 (BGBl.  I S.  1572), 
die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018)“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 2 werden die Wörter „, die zuletzt 
durch Artikel  33 des Gesetzes vom 18. April 
2016 (BGBl.  I S.  886) geändert worden ist,“ 
durch die Wörter „in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung in Verbindung mit § 61 
Absatz  1 der Pfl egeberufe-Ausbildungs- und 
-Prüfungsverordnung“ ersetzt.

4.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird die Angabe „2021“ durch die An-
gabe „2024“ ersetzt. 

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden 
Absätze 2 bis 4 ersetzt:

   „(2) Ausbildungen zur Erprobung von akademi-
schen Ausbildungsangeboten für die Berufe in der 
Alten- und Krankenpfl ege, die vor dem 31. Dezem-
ber 2019 auf der Grundlage des § 4 Absatz 6 und 7 
des Altenpfl egegesetzes beziehungsweise des §  4 
Absatz 6 und 7 des Krankenpfl egegesetzes jeweils 
in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fas-
sung begonnen wurden, werden nach dem jeweili-
gen Berufsgesetz in der bis zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung sowie nach dieser Verordnung 
abgeschlossen.

   (3) Ausbildungen zur Erprobung von akademischen 
Ausbildungsangeboten in der Hebammenkunde, die 
vor dem 31. Dezember 2021 auf der Grundlage des 
§  6 Absatz  3 und 4 des Hebammengesetzes vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902) in der bis zum 31. De-
zember 2019 geltenden Fassung begonnen wurden, 
werden auf der Grundlage des Hebammengesetzes 
vom 4. Juni 1985 (BGBl.  I S.  902) in der bis zum 
31.  Dezember 2019 geltenden Fassung sowie nach 
dieser Verordnung abgeschlossen.

   (4) Ausbildungen zur Erprobung von akademi-
schen Ausbildungsangeboten für die Berufe in der 
Logopädie, der Ergo- und Physiotherapie können 
bis zum 31. Dezember 2024 begonnen werden. Aus-
bildungen nach Satz  1 werden nach dem jewei-
ligen Berufsgesetz sowie nach dieser Verordnung 
abgeschlossen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2021

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n 

– GV. NRW. 2021 S. 1465

2120
2122
2126
800

Gesetz
zur Umsetzung des Anästhesietechnische- 

und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 

weiterer Gesetze
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Umsetzung des Anästhesietechnische- 

und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 

weiterer Gesetze

Vom 17. Dezember 2021

2120
Artikel 1

Landesausführungsgesetz Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenz in Nordrhein-Westfalen

(LAG-ATA-OTA-NRW)

§ 1
Berufsausübung und Berufsordnung

(1) Anästhesietechnische- und Operationstechnische As-
sistentinnen und Assistenten sind verpfl ichtet, ihren Be-
ruf gewissenhaft und nach dem jeweiligen Stand der 
 medizinischen und technischen Erkenntnisse sowie den 
Erkenntnissen der Bezugswissenschaften im interprofes-
sionellen Team unter Berücksichtigung soziokultureller 
Unterschiede und der besonderen Belange von Menschen 
mit Behinderung auszuüben. Sie haben sich regelmäßig 
berufl ich fortzubilden.

(2) Anästhesietechnische- und Operationstechnische As-
sistentinnen und Assistenten berücksichtigen abhängig 
vom individuellen gesundheitlichen Zustand der Patien-
tin und des Patienten und der jeweiligen Versorgungssi-
tuation den sozialen, biographischen, kulturellen und re-
ligiösen Hintergrund, die sexuelle Orientierung sowie die 
Lebensphase der Patientin und des Patienten und nahe-
stehender Bezugspersonen.
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§ 2
Verordnungsermächtigung

(1) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen und 
Operationstechnischen Assistenz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, nach Anhörung des für die Berufe zu-
ständigen Ausschusses des Landtages durch Rechtsver-
ordnung Regelungen zu erlassen über:

1.  die näheren Anforderungen an die Geeignetheit von 
Einrichtungen nach §  14 Absatz  5 in Verbindung mit 
§ 22 Absatz 3 Nummer 5 und Absatz 4 Satz 1 des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2768) 
zur Durchführung der praktischen Ausbildung sowie zu 
den Voraussetzungen, unter denen die Durchführung der 
praktischen Ausbildung untersagt werden kann,

2.  das Nähere zu Mindestanforderungen, insbesondere 
zur Zahl, Größe und Ausstattung der für die Ausbil-
dung in der Schule erforderlichen Räume und Ein-
richtungen sowie zur Art und Zahl der Lehr- und 
Lernmittel gemäß §  22 Absatz  4 in Verbindung mit 
Absatz  3 Nummer  4 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes und zu 
darüber hinausgehenden Anforderungen an Schulen 
gemäß § 22 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 1 bis 3 
des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes und

3.  die Beschränkung der geforderten Hochschulausbil-
dung für die Lehrkräfte des theoretischen und prakti-
schen Unterrichts auf bestimmte Hochschularten und 
Studiengänge gemäß § 22 Absatz 4 in Verbindung mit 
Absatz  3 Nummer  2 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes.

(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen und 
Operationstechnischen Assistenz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen 
über ein verbindliches Rahmencurriculum und einen 
verbindlichen Rahmenausbildungsplan gemäß §  2 Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 der Anästhe-
sietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-
Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2295) zu erlassen.

(3) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen und 
Operationstechnischen Assistenz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen zu 
erlassen über

1.  das Nähere zu Lehrformaten, die selbstgesteuertes 
Lernen oder E-Learning gemäß § 3 Absatz 3 der An-
ästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung bein-
halten, und 

2.  die Verlängerung des Zeitraums auf bis zu drei Jahre, 
in dem die berufspädagogischen Fortbildungen nach 
§  9 Absatz  1 Satz  1 Nummer  4 und Absatz  2 Satz  1 
Nummer  3 der Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung zu absolvieren sind.

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium berichtet dem Landtag bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2027 über die Auswirkungen dieses Geset-
zes.

2120
Artikel 2

Verordnung zur Durchführung des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes in 

Nordrhein-Westfalen
(Durchführungsverordnung Anästhesietechnische- und 

Operationstechnische-Assistenten-Gesetz - 
DVO-ATA-OTA-NRW)

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 und 3 
des Landesausführungsgesetzes Anästhesietechnische- 

und Operationstechnische-Assistenz vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1466) wird verordnet:

§ 1

Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung 
der praktischen Ausbildung

(1) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 1 des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes vom 14. Dezember 
2019 (BGBl.  I S.  2768) als Einrichtung der praktischen 
Ausbildung in der Ausbildung zur Anästhesietechni-
schen Assistentin oder zum Anästhesietechnischen Assis-
tenten geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß §  4 der 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung vom 
4.  November 2020 (BGBl.  I S.  2295) vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß §§  7 bis 9 des 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetzes erforderlich sind. 

(2) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 1 des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes als Einrichtung der 
praktischen Ausbildung in der Ausbildung zur Operati-
onstechnischen Assistentin oder zum Operationstechni-
schen Assistenten geeignet, wenn sie Kompetenzen 
 gemäß §  4 der Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Ausbildungs-und -Prüfungsver-
ordnung vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungs-
ziele gemäß §§ 7, 8 und 10 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes erforderlich 
sind.

(3) Ambulante Einrichtungen können gemäß §  14 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes 
als Einrichtung der praktischen Ausbildung in der Aus-
bildung zur Anästhesietechnischen Assistentin oder zum 
Anästhesietechnischen Assistenten auf Antrag der 
Schule durch die zuständige Bezirksregierung als geeig-
net anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4  
der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 
vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele ge-
mäß §§  7 bis 9 des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes erforderlich sind. In 
Betracht kommen insbesondere medizinische Versor-
gungszentren, sofern sie die in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllen. 

(4) Ambulante Einrichtungen können gemäß §  14 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes 
als Einrichtung der praktischen Ausbildung in der Aus-
bildung zur Operationstechnischen Assistentin oder zum 
Operationstechnischen Assistenten auf Antrag der 
Schule durch die zuständige Bezirksregierung als geeig-
net anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung vermit-
teln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele gemäß §§ 7, 
8 und 10 Anästhesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetz erforderlich sind. In Betracht 
kommen insbesondere medizinische Versorgungszentren, 
sofern sie die in Satz 1 genannten Voraussetzungen erfül-
len. 

(5) Die zuständige Bezirksregierung kann im Einzelfall 
die Durchführung der praktischen Ausbildung auch in 
Teilen an weiteren geeigneten Einrichtungen genehmi-
gen. Dies gilt insbesondere, soweit Teile der praktischen 
Ausbildung im Rahmen von Ausbildungsaustauschpro-
grammen stattfi nden.

§ 2

Mindestanforderungen an das verbindliche Rahmen-
curriculum und den verbindlichen Rahmenausbildungs-

plan, Lehrformate

(1) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium erlässt ein verbindliches Rahmencurriculum 
 gemäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
Absatz 2 der Anästhesietechnische- und Operationstech-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 88 vom 28. Dezember 20211468

nische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverord-
nung, das insbesondere die folgenden Vorgaben enthält:

1.  Vorgaben zum modularisierten und kompetenzorien-
tierten Aufbau des Curriculums, 

2.  Vorgaben zur Ausweisung gemeinsamer Anteile der 
Ausbildung von Anästhesietechnischen Assistentin-
nen und Anästhesietechnischen Assistenten und Ope-
rationstechnischen Assistentinnen und Operations-
technischen Assistenten sowie Vorgaben zur Auswei-
sung spezifi scher Anteile der Ausbildung von 
Anästhesietechnischen Assistentinnen und Anästhe-
sietechnischen Assistenten und Operationstechni-
schen Assistentinnen und Operationstechnischen As-
sistenten und

3.  Vorgaben für die Lehrformate des selbstgesteuerten 
Lernens und E-Learnings nach § 3 Absatz 3 der Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung. Lehrfor-
mate des selbstgesteuerten Lernens und E-Learnings 
dürfen nicht mehr als 25 Prozent des Gesamtstunden-
anteils nach §  3 Absatz  1 der Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung betragen.

(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen und 
Operationstechnischen Assistenz zuständige Ministerium 
erlässt einen verbindlichen Rahmenausbildungsplan ge-
mäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 
der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung.

§ 3

Abweichung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 der Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-Assistenten- 

Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung

Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der An-
ästhesietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung wird der 
Zeitraum, in dem die berufspädagogischen Fortbildun-
gen zu absolvieren sind, gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 der 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung auf bis 
zu drei Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist ent-
sprechend zu erhöhen. 

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach dem Inkraft-
treten des Landesausführungsgesetzes Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenz in Nordrhein-
Westfalen in Kraft. 

(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium berichtet der Landesregierung bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2027 über die Auswirkungen dieser 
Verordnung.

2120

Artikel 3

Änderung des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW

§  6 Absatz  2 des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW 
vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S.  930), das zuletzt 
durch Artikel  2 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. 
NRW. S. 650) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Nach den Wörtern „Physiotherapeutinnen und Phy-
siotherapeuten“ wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

2.  Nach den Wörtern „Podologinnen und Podologen“ 
wird der Punkt durch die Wörter „und 

 –  Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhe-
sietechnische Assistenten und 

 –  Operationstechnische Assistentinnen und Opera-
tionstechnische Assistenten.“ ersetzt. 

2126

Artikel 4
Änderung des SodEG-Ausführungsgesetzes

Das SodEG-Ausführungsgesetz vom 14. April 2020 (GV.
NRW. S. 218b), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes 
vom 25. März 2021 (GV. NRW. S.  312) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1.  In § 1 werden die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 
10. März 2021 (BGBl. I S. 335)“ durch die Wörter „Ar-
tikel 20 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I 
S. 4906)“ ersetzt.

2.   § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2021“ 
durch die Angabe „19. März 2022“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird die Angabe „31. Oktober 2021“ 
durch die Angabe „19. Februar 2022“ ersetzt.

800

Artikel 5
Änderung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes

In §  9 Absatz  1 Satz  2 des Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetzes vom 6. November 1984 (GV. NRW. 
S.  678), das zuletzt durch Artikel  5 des Gesetzes vom 
1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109) geändert worden 
ist, wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2022“ 
ersetzt.

2122

Artikel 6
Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Septem-
ber 2021 (GV. NRW. S.  1086) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  In § 6 Absatz 4 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „, die Pfl egekammer kann bis zum 31. Juli 
2027 auf die Erhebung von Beiträgen verzichten.“ er-
setzt.

2.  § 116 wird wie folgt geändert:

 a.  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1. April 2022“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt.

 b.  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. September 
2022“ durch die Angabe „31. Mai 2023“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 

der Pfl egekammer

In Artikel  12 Absatz  2 des Gesetzes zur Errichtung der 
Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650) wird die Angabe „1. Mai 2022“ durch 
die Angabe „31. Januar 2023“ ersetzt.

Artikel 8
Inkrafttreten

(1) Artikel  1 und Artikel  5 treten am 1. Januar 2022 in 
Kraft.

(2) Artikel  2 tritt am Tag nach dem Inkrafttreten des 
Landesausführungsgesetzes Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenz in Nordrhein-Westfalen 
in Kraft. 

(3) Artikel 3 und Artikel 4, 6 und 7 treten am Tag nach 
der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t
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Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Zugleich für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 1466

2126

Bekanntmachung
Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 

Infektionsschutz- und Befugnisgesetz
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner 156. Sit-
zung am 16. Dezember 2021 gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetz vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S 311) Pandemische Leitlinien beschlossen.

Der Beschluss wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, 17. Dezember 2021

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik  W ü s t  MdL

Pandemische Leitlinien 
gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und 

Befugnisgesetz
Der Landtag fasst folgende pandemische Leitlinien ge-
mäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetz vom 25. März 2021 (GV. NRW S. 311 bis 314), die 
grundsätzlich bis zum 18. Februar 2022 befristet sind 
und im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu ma-
chen sind:

•  Das Impfen ist der entscheidende Schritt heraus aus 
der Pandemie.

Das Impfen von weiten Teilen der Bevölkerung zur Er-
reichung der Herdenimmunität ist der entscheidende 
Schritt heraus aus der Pandemie. Die durchschlagende 
Wirkung kann nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder 
Deutschland, sondern in der ganzen Welt beobachtet 
werden. Mittlerweile ist leider festzustellen, dass die 
Impfkampagne in Teilen ins Stocken geraten ist, obschon 
Impfstoff für alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren 
zur Verfügung steht. Erfreulich ist der mittlerweile er-
reichte Durchimpfungsgrad in der Altersgruppe der 12- 
bis 17-ährigen von über 50 Prozent. Gleichwohl ist das 
Impfprogramm mit hoher Intensität fortzusetzen. Dabei 
sollten auch eher unkonventionelle Wege beschritten 
werden, die jedoch an die jeweilige Lage in den einzel-
nen Kommunen angepasst werden müssen. Beim Fort-
gang der Impfkampagne, die beständig auf ihren Erfolg 
hin überprüft werden sollte, muss sichergestellt sein, 
dass das Impfen als solches und nicht die Verfahren und 
die damit verbundene Bürokratie im Mittelpunkt stehen. 
Mit Hochdruck sind alle Möglichkeiten zu nutzen, die 
Auffrischungsimpfungen für alle Altersgruppen voran-
zutreiben. Diese Aufgabe muss dauerhaft in bestehen-
den, funktionierenden Strukturen – beispielsweise in 
Analogie zu den Grippeschutzimpfungen – eingebettet 
werden. Dafür gilt es entsprechend auch Kapazitäten 
dem Bedarf anzupassen. Vor allem in den weiteren Win-

termonaten müssen die Kommunen – zusätzlich zum nie-
dergelassenen Bereich – auch temporäre Impfstellen vor-
halten. Bei den Impfungen muss es eine Mischung aus 
Angeboten mit und ohne vorheriger Terminvereinbarung 
geben. Auch die Aufklärungsarbeit ist fortzusetzen und 
zu intensivieren. Neben eher klassischen Kanälen wie 
den Printmedien muss die Informationskampagne auch 
weiterhin ihren Weg ins Internet und die sozialen Medien 
fi nden. Die Impfung ist nach wie vor der Weg aus der 
Pandemie. Hospitalisierungs-, Intensivbelegungs- und 
Sterberate sind bei geimpften Personen deutlich niedri-
ger als bei Ungeimpften. Der Anspruch an die Impfung 
war es aber nie, jegliche Infektion zu unterbinden. Des-
halb ist es erforderlich, dass vielfältige Testmöglichkei-
ten fl ächendeckend bestehen bleiben und Geimpften wie 
Ungeimpften offen stehen.

•  Neues Wissen und Innovationen müssen gefördert und 
geschaffen, Erfahrung und Erkenntnisse müssen ge-
nutzt werden.

Am 26. Februar 2020 wurde die erste Corona-Infektion 
in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Seit diesem Zeitpunkt 
hat sich unser aller Alltag fundamental verändert. Die 
Bürgerinnen und Bürger mussten lernen, mit dem Virus 
zu leben. Expertinnen und Experten aus den verschie-
densten wissenschaftlichen Fachrichtungen haben seit-
dem zahlreiche Forschungen und Untersuchungen 
durchgeführt. Diese gewonnenen Erkenntnisse gilt es zu 
bündeln, auszubauen und so zu nutzen, dass die Pande-
mie unter Kontrolle gehalten wird und eine Aussicht be-
steht, sie fi nal zu beenden. Die Entwicklung neuer medi-
zinischer Behandlungsmethoden und Medikamente ist 
verstärkt zu fördern. Daneben ist auf die Fortentwick-
lung und Optimierung der vorhandenen Impfstoffe – v.a. 
auch mit Blick auf Virusmutationen – besonders wert zu 
legen. Es gilt, aus den vielfältigen positiven aber auch 
negativen Erfahrungen zu lernen und noch mehr prakti-
sche Rückschlüsse auf den Lebensalltag zu ziehen. Zu-
dem ist es erforderlich, das Wissen über das Virus und 
seine Verbreitung weiter zu vertiefen. Hierzu setzen wir 
vor allem auf die vielfältige Wissenschaftslandschaft in 
unserem Bundesland. 

Die Pandemie darf hierzulande nicht länger eine Krise 
von fehlenden Daten darstellen. Wir müssen dazu kom-
men, vorhandenes Datenmaterial stärker zusammenzu-
führen und systematisch auszuwerten. So sind wir für 
zukünftige Herausforderungen besser gewappnet. 
Gleichzeitig können auch andere Länder von unserem 
Wissen profi tieren.

Der Landtag fordert insofern ein Ausbau des Monito-
rings in Form eines fortlaufenden Screenings der Perso-
nen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär 
behandelt werden müssen, insbesondere nach den Merk-
malen Alter, Geschlecht und Impfstatus. Zudem sollte 
standardmäßig die Inzidenz und die Hospitalisierungs-
rate getrennt nach Immunisierten und Nicht-Immuni-
sierten ausgewiesen werden. Aus Sicht des Landtags ist 
es essenziell, dass die Anstrengungen zur Aufklärung des 
Infektionsdunkelfelds intensiviert werden. Zudem soll-
ten unter Anwendung statistischer und demoskopischer 
Umfragemethoden noch viel stärker erforscht werden, 
wo es zu Infektionen kommt und wer (Alter, Geschlecht, 
Familienstand, Beruf, Mobilitätsnutzung etc.) sich infi -
ziert. Außerdem sollten die vielfältigen Erkenntnisse, die 
durch die sog. „Heinsberg-Studie“ gewonnen wurden, 
weiter vertieft werden – auch durch die Durchführung 
weiterer Feldstudien. Dies geschieht vor dem Hinter-
grund der Überzeugung, dass es aus Sicht des Landtags 
– neben der Fortführung der immensen Anstrengungen 
in der medizinischen Forschung – gleichermaßen wichtig 
ist, praktisches Alltagswissen über das Virus und seine 
Verbreitung zu erlangen. Hierfür wird der Landtag auch 
Haushaltsmittel bereit stellen.

•  Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche 
müssen als Lebens- und Zukunftschancen unverän-
dert in besonderer Weise gesichert werden.

Die nachteilhaften Folgen des monatelangen Distanz- 
und Wechselunterrichtes sind zu beobachten, deren Ge-
fahren für die Bildungs- und Entwicklungschancen sind 
unverkennbar. Schon jetzt ist die Zunahme von körperli-
chen und seelischen Erkrankungen bei Kindern und Ju-
gendlichen zu verzeichnen. Zudem ist von einem be-
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trächtlichen Dunkelfeld von körperlicher und seelischer 
Gewalt an Kindern auszugehen, da Lehrkräfte und Be-
treuungspersonal in Zeiten des Distanzunterrichts nur 
eingeschränkte Möglichkeiten hatten, Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen zu entdecken. Bildungs- und 
Entwicklungschancen müssen auch in der Pandemie al-
lerhöchste Priorität haben. Das hat auch das Bundesver-
fassungsgericht in seinem jüngsten Urteil über die soge-
nannte „Bundes-Notbremse“ klar gemacht. Konkret be-
deutet es aus Sicht des Landtags, die Vernetzung 
zwischen Schule und Jugendhilfe zu gewährleisten und 
weitere Unterstützungsressourcen zu gewinnen, um Kin-
der und Jugendliche in den unterschiedlichen Lernsitua-
tionen verlässlich begleiten zu können, damit kein Kind 
aus dem Blick gerät. Vor diesem Hintergrund war es 
richtig, dass Bund und Länder Mittel für Aufholpro-
gramme zur Verfügung gestellt haben. Die fl ächende-
ckende Rückkehr in den Präsenzunterricht ist richtig 
und alternativlos, denn klar ist, dass selbst der beste 
Distanzunterricht den Sozialraum Schule nicht ersetzen 
kann. Da aktuell für die Kinder bis 12 Jahre kein Impf-
stoff zur Verfügung steht, bleibt eine kontinuierliche Tes-
tung der Kinder, die nirgendwo so intensiv durchgeführt 
wird, wie in Nordrhein-Westfalen, ein unabdingbarer 
Baustein der Schutzstrategie. In diesem Zusammenhang 
ist es richtig, wenn Quarantäneanordnungen durch die 
zuständigen Behörden bei einem Infektionsfall nicht den 
gesamten Klassenverband bzw. den Verband einer Offe-
nen Ganztagsgrundschule betreffen. Sogenannte Qua-
rantäneschleifen müssen vermieden werden, denn dies 
kann zu unbilligen Härten führen.

•  Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
bei der Pandemiebekämpfung muss gestärkt, geför-
dert und eingebunden werden.

Die Pandemie kann nur erfolgreich bekämpft werden, 
sofern die Bürgerinnen und Bürger Wachsamkeit, Acht-
samkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme üben, um Infekti-
onsrisiken zu minimieren. Dies kann nur gelingen, wenn 
zum einen die staatlichen Regelungen Akzeptanz fi nden, 
weil das die Grundvoraussetzung für die Beachtung der 
Bestimmungen in einem freiheitlichen Rechtsstaat bil-
det. Zum anderen schafft die eigenverantwortliche Um-
sicht, Initiative, aber auch Kreativität der Bevölkerung 
einen wesentlichen Baustein für eine günstige Beeinfl us-
sung der Pandemie und zwar vor allem in den Bereichen, 
die nicht durch staatliche Regeln betroffen sind. Dies gilt 
beispielsweise für den privaten Bereich, der vor staatli-
chen Eingriffen in besonderer Weise geschützt ist. Die 
Pandemie kann nicht allein durch Erlasse, Verordnungen 
oder Gesetze gestoppt werden, sondern erfordert das ak-
tive und überzeugte Mitwirken der Menschen. 

•  Den Blick nach vorne richten: Entwicklung einer 
Exit-Strategie

Bei der Bekämpfung der Pandemie gehört selbstver-
ständlich die Entwicklung einer Exit-Strategie unum-
gänglich dazu. Diese muss sich an dem Leitgedanken 
orientieren, dass die Impfung der entscheidende Weg aus 
der Pandemie ist. In der Abwägung zwischen Infektions-
schutz und Sicherung der Grundrechtsausübung muss 
dann auch Bedeutung besitzen, dass der Staat nicht alle 
Bürgerinnen und Bürger vor jedem Lebensrisiko zu 
schützen vermag. Die Exit-Strategie muss darlegen, an 
welchem Punkt und zu welchen Kriterien die Selbstver-
antwortung gegenüber staatlichem Handeln in den Vor-
dergrund rückt.

Zu einer Exit-Strategie gehört aber gleichermaßen auch 
eine Analyse, welche Schäden aufgetreten sind und wel-
che Folgen die Pandemie nach sich zieht. Denn nur durch 
diese saubere Aufarbeitung wird es möglich, die Schäden 
zu beheben und vor allem langfristig die richtigen Leh-
ren und Schlüsse aus den gemachten Erfahrungen zu 
ziehen. Zudem muss dieser Betrachtung das Wissen da-
rum inhärent sein, dass es auch für die Zukunft nicht 
auszuschließen ist, dass es zu weiteren Pandemien 
kommt. Es wäre aber fatal, wenn man aus den Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie nichts gelernt hätte.

– GV. NRW. 2021 S. 1469 
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Gesetz
zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze

Vom 17. Dezember 2021

91

Artikel 1
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1995 (GV. NRW. S.  1028, ber. 1996 S.  81, 
S.  141, S.  216 und S. 355, ber. 2007 S. 327), das zuletzt 
durch Artikel  4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. 
NRW. S. 193) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu § 9a wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 9b Duldungspfl ichten im Interesse der Unter-
haltung“.

 b)  Nach der Angabe zu § 38a wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 38b Projektmanager“.

2.  § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Alle Semikola werden durch Kommata ersetzt.

 b)  In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

 c)  Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

  „5.  Rastplätze für Kraftfahrzeuge im Straßengü-
terverkehr, auch wenn sie nicht mit einer 
Fahrbahn im Zusammenhang stehen.“

3.  In §  3 Absatz  1 Nummer  1 wird das Wort „und“ 
durch das Wort „einschließlich“ ersetzt.

4.  In § 4 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Orts-
durchfahrten“ die Wörter „, Rastplätze für Kraft-
fahrzeuge im Straßengüterverkehr im Sinne des § 2 
Absatz 2 Nummer 5“ eingefügt.

5.  In §  9a Absatz  1 Satz  1 und Absatz  4 wird jeweils 
das Wort „Bundesfernstraßen“ durch das Wort „Bun-
desstraßen“ ersetzt.

6.  Nach § 9a wird folgender § 9b eingefügt:

 „§ 9b

 Duldungspfl ichten im Interesse der Unterhaltung

  (1) Soweit es zur Unterhaltung einer öffentlichen 
Straße im Sinne des §  2 erforderlich ist, haben 
Dritte, insbesondere die Anlieger und die Hinterlie-
ger, zu dulden, dass die Straßenbaubehörde oder von 
ihr Beauftragte die Grundstücke betreten oder vorü-
bergehend benutzen. Die Arbeiten zur Unterhaltung 
müssen dem Dritten durch die Straßenbaubehörde 
angekündigt werden.

  (2) Entstehen durch Handlungen nach Absatz  1 
Schäden, hat der Geschädigte Anspruch auf Scha-
densersatz.

  (3) Der Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis hat, 
ohne Anspruch auf Entschädigung, zu dulden, dass 
die Ausübung seines Rechts durch Arbeiten zur Un-
terhaltung vorübergehend behindert oder unterbro-
chen wird. Auf die Interessen des Inhabers einer 
Sondernutzungserlaubnis ist Rücksicht zu nehmen.“
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7.  In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Bundesfern-
straßen“ durch das Wort „Bundesstraßen“ ersetzt.

8.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz  1 und in Satz  1 wird 
das Wort „Wird“ durch die Wörter „Werden Fahr-
zeuge verbotswidrig abgestellt oder wird sonst“ 
ersetzt.

 b)  Die folgenden Absätze 2 bis 6 werden angefügt:

   „(2) Die für die Erteilung der Sondernutzungser-
laubnis zuständige Behörde kann von der Straße 
entfernte Gegenstände bis zur Erstattung ihrer 
Aufwendungen zurückbehalten.

   (3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der 
Straße entfernten Gegenstände innerhalb ange-
messener Frist nicht zu ermitteln oder kommt er 
seinen Zahlungspfl ichten innerhalb von zwei Mo-
naten nach Zahlungsaufforderung nicht nach 
oder holt er die Gegenstände innerhalb einer ihm 
schriftlich gestellten angemessenen Frist nicht ab, 
so sind die Gegenstände auf Antrag der für die 
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis zustän-
digen Behörde von der örtlichen Ordnungsbe-
hörde zu verwerten. In der Aufforderung zur Zah-
lung oder Abholung ist auf die Möglichkeit der 
Verwertung hinzuweisen. Im Übrigen ist § 45 des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S.  441), das zuletzt durch Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S.  995) geändert worden ist, entsprechend 
anwendbar. 

   (4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für Bundes-
straßen.

   (5) Zu Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 
ist auch die örtliche Ordnungsbehörde befugt.

   (6) Die Befugnisse nach anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.“

9.  In § 25 Absatz 3 wird die Angabe „Artikel 1“ durch 
die Angabe „Artikel 3“, die Angabe „20. Mai 2014“ 
durch die Angabe „8. Juli 2021“ und die Angabe 
„294“ durch die Angabe „904“ ersetzt.

10.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  Folgender Absatz 2 wird eingefügt:

   „(2) Begrünte Teile der Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen, Böschungen und sonstige 
straßenbegleitende Grundstücksteile (Straßenbe-
gleitfl ächen) an Landesstraßen und Radschnell-
verbindungen des Landes sind mit dem Ziel zu 
bewirtschaften, die Luftreinhaltung, die Struk-
tur- und Artenvielfalt und den Biotopverbund zu 
fördern. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und 
vorbehaltlich der Verkehrssicherheit sollen blü-
tenreiche Strukturen auf den Straßenbegleit-
fl ächen erhalten und entwickelt werden. Den 
Kreisen und Gemeinden wird empfohlen, bei 
Straßenbegleitfl ächen in ihrer Straßenbaulast 
entsprechend zu verfahren.“ 

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

11.  § 37 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Ortsumge-
hungen“ die Wörter „und Radschnellverbin-
dungen des Landes“ eingefügt. 

  bb)  Die Sätze 5 und 6 werden durch folgende 
Sätze ersetzt:  

    „Für die Linienabstimmung wird die Um-
weltverträglichkeit nach dem jeweiligen Pla-
nungsstand des Vorhabens geprüft. In die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit sind alle 
ernsthaft in Betracht kommenden Trassenva-
rianten einzubeziehen. Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung muss den Anforderungen 
des Landesumweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. 
S.  175), das zuletzt durch Artikel  4 des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 
1469) geändert worden ist, entsprechen.“

 b)  In Absatz 6 Satz 1 werden das Wort „ist“ durch 
das Wort „soll“ und die Wörter „zu vermerken“ 
durch die Wörter „vermerkt werden“ ersetzt.

12. § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

    „Eine Änderung liegt vor, wenn die Straße 
um einen oder mehrere durchgehende Fahr-
streifen für den Kraftfahrzeugverkehr bau-
lich erweitert wird oder in sonstiger Weise 
erheblich baulich umgestaltet wird.“

  bb) Folgender Satz 7 wird angefügt:

    „Ferner gelten die Regelungen des Planungs-
sicherstellungsgesetzes vom 20. Mai 2020 
(BGBl.  I S.  1041), in der jeweils geltenden 
Fassung.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Ist das Planfeststellungsverfahren eingelei-
tet, kann die Planfeststellungsbehörde nach An-
hörung der betroffenen Gemeinde eine vorläufi ge 
Anordnung erlassen, in der vorbereitende Maß-
nahmen oder Teilmaßnahmen zum Bau oder zur 
Änderung festgesetzt werden, 

  1.  soweit es sich um reversible Maßnahmen 
handelt,

  2.  wenn an dem vorzeitigen Beginn ein öffentli-
ches Interesse besteht,

  3.  wenn mit einer Entscheidung zugunsten des 
Trägers des Vorhabens gerechnet werden 
kann und

  4.  wenn die nach §  74 Absatz  2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu berücksichtigenden Inte-
ressen gewahrt werden.

   In der vorläufi gen Anordnung sind die Aufl agen 
zur Sicherung dieser Interessen und der Umfang 
der vorläufi g zulässigen Maßnahmen festzulegen. 
Sie ist den anliegenden Gemeinden sowie den Be-
teiligten zuzustellen oder ortsüblich bekannt zu 
machen. Sie ersetzt nicht die Planfeststellung. 
§  37a bleibt unberührt. Soweit die vorbereiten-
den Maßnahmen oder Teilmaßnahmen zum Bau 
oder zur Änderung durch die Planfeststellung für 
unzulässig erklärt sind, ordnet die Planfeststel-
lungsbehörde gegenüber dem Träger des Vorha-
bens an, den früheren Zustand wiederherzustel-
len. Dies gilt auch, wenn der Antrag auf Planfest-
stellung zurückgenommen wurde. Der Betroffene 
ist durch den Träger der Straßenbaulast zu ent-
schädigen, soweit die Wiederherstellung des frü-
heren Zustands nicht möglich oder mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand verbunden oder 
ein Schaden eingetreten ist, der durch die Wie-
derherstellung des früheren Zustandes nicht aus-
geglichen wird. Rechtsbehelfe gegen die vorläu-
fi ge Anordnung haben keine aufschiebende Wir-
kung. Ein Vorverfahren fi ndet nicht statt.“

 c)  Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Ab-
sätze 4 bis 7. 

 d)  Der bisherige Absatz  7 wird Absatz  8 und wie 
folgt gefasst:

   „(8) Von einer förmlichen Erörterung im Sinne 
von §  73 Absatz  6 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen und 
von §  18 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung kann abgesehen werden. Soll 
ein ausgelegter Plan geändert werden, so kann im 
Regelfall von der Erörterung im Sinne des §  73 
Absatz  6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen und des § 18 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung abgesehen werden. Vor dem Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens ist denjenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, Gele-
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genheit zur Äußerung innerhalb eines Monats zu 
geben.“

 e)  Nach Absatz  8 werden die folgenden Absätze 9 
und 10 eingefügt:

   „(9) Wird der Plan nicht nach § 27a Absatz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen oder § 20 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung zugänglich 
gemacht, ist dieser vom Träger des Vorhabens zur 
Bürgerinformation über das Internet zugänglich 
zu machen. §  23 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung gilt entsprechend. Maß-
geblich ist der Inhalt des im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens zur Einsicht ausgelegten 
Plans. Hierauf ist bei der Zugänglichmachung 
hinzuweisen.

   (10) Für die Planergänzung und das ergänzende 
Verfahren im Sinne des § 75 Absatz 1a Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen und für die Planänderung 
vor Fertigstellung des Vorhabens gilt § 76 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen mit der Maßgabe, dass im Fall 
des §  76 Absatz  1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen von ei-
ner Erörterung im Sinne des §  73 Absatz  6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen und des §  18 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung abgese-
hen werden kann. Im Übrigen gelten für das neue 
Verfahren die Vorschriften dieses Gesetzes.“

 f)  Der bisherige Absatz  8 wird Absatz  11 und wie 
folgt geändert:

  aa)  Dem Satz  1 wird folgender Satz vorange-
stellt:

    „Abweichend von § 75 Absatz 4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen tritt der festgestellte oder 
genehmigte Plan außer Kraft, wenn mit der 
Durchführung des Plans nicht innerhalb von 
zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbar-
keit begonnen wird.“

  bb)  In dem neuen Satz 2 werden die Wörter „, be-
vor er nach §  75 Absatz  4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen außer Kraft tritt“ gestrichen.

 g)  Folgender Absatz 12 wird angefügt:

   „(12) Wird eine Planergänzung oder ein ergän-
zendes Verfahren nach § 75 Absatz 1a Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen erforderlich und unverzüg-
lich betrieben, bleibt die Durchführung des Vor-
habens insoweit zulässig, als es von der Planer-
gänzung oder dem Ergebnis des ergänzenden Ver-
fahrens offensichtlich unberührt bleiben wird.“

13.  Nach § 38a wird folgender § 38b eingefügt:

 „§ 38b

 Projektmanager

  Die Anhörungsbehörde kann einen Dritten mit der 
Vorbereitung und Durchführung von Verfahrens-
schritten, insbesondere 

 1.  der Erstellung von Verfahrensleitplänen unter 
Bestimmung von Verfahrensabschnitten und Zwi-
schenterminen,

 2.  der Fristenkontrolle,

 3.  der Koordinierung von erforderlichen Sachver-
ständigengutachten,

 4.  dem Entwurf eines Anhörungsberichts,

 5.  der ersten Auswertung der eingereichten Stel-
lungnahmen,

 6.  der organisatorischen Vorbereitung eines Erörte-
rungstermins und

 7.  der Leitung eines Erörterungstermins,

  auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhaben-
trägers beauftragen. § 73 Absatz 9 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len bleibt unberührt. Die Entscheidung über den 
Planfeststellungsantrag verbleibt bei der zuständi-
gen Behörde.“

14.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bau-
arbeiten“ die Wörter „oder der Beginn eines Ver-
gabeverfahrens für Bauarbeiten“ eingefügt.

 b)  Die folgenden Absätze 6 und 7 werden angefügt:

   „(6) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Be-
sitzeinweisung hat keine aufschiebende Wirkung.

   (7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für 
Grundstücke, die für die in § 38 Absatz 7 genann-
ten Anlagen oder für Unterhaltungsmaßnahmen 
benötigt werden. Bei Unterhaltungsmaßnahmen 
bedarf es nicht der vorherigen Planfeststellung 
oder Plangenehmigung.“

15.  § 42 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „im Rahmen eines 
festgestellten Plans oder einer erteilten Plange-
nehmigung“ gestrichen und der Punkt wird 
durch die Wörter „, soweit sie zur Unterhaltung 
oder Ausführung eines nach § 38 Absatz 1 festge-
stellten oder genehmigten Bauvorhabens notwen-
dig ist.“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit der 
Enteignung bedarf es nicht.“

74

Artikel 2
Änderung des Landesabfallgesetzes

In §  5 Absatz  9 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 
1988 (GV. NRW. S. 250), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S.  442) geändert 
worden ist, werden vor dem Wort „Entsorgung“ die Wör-
ter „Einsammlung und“ eingefügt, das Wort „Bundes-
fern-“ durch das Wort „Bundes-“ ersetzt und nach dem 
Wort „Straßenbau,“ die Wörter „für die Autobahnen die 
Gesellschaft privaten Rechts nach § 1 des Infrastruktur-
gesellschaftserrichtungsgesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3141), das durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2020 (BGBl.  I S.  1528) geändert worden 
ist,“ eingefügt.

77

Artikel 3
Änderung des Landeswassergesetzes

In § 49 Absatz 3 Satz 2 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S.  926), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, ber. S. 718) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „Bund“ die Wörter 
„für die Bundesstraßen“ eingefügt und die Angabe 
„§ 57“ durch die Angabe „§ 56“ ersetzt.

2129

Artikel 4
Änderung des Landesumweltverträglichkeitsprüfungs-

gesetzes

Das Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz vom 
29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, ber. 
S. 718) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Nummern 3 bis 5 der Anlage 1 werden wie folgt 
gefasst:

„3 Bau, Ausbau oder Verlegung einer 
vier- oder mehrstreifi gen Straße 
nach Landesrecht,
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3.1 die eine durchgehende Länge von 
mindestens 10 km aufweist

X

3.2 soweit der neu gebaute, ausgebaute 
oder verlegte Straßenabschnitt eine 
durchgehende Länge von mindes-
tens 5 km aufweist und ein Projekt 
im Sinne von § 34 Absatz 1 Satz 1 
des Bundesnatur-schutzgesetzes ist 
oder auf einer Länge von mehr als 
5 Prozent gesetzlich geschützte 
Biotope, Nationalparks oder Na-
turschutzgebiete durchschneidet

X

4 Bau eines Rad- und Gehweges (ein-
schließlich Radschnellverbindung 
im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 2 
Straßen- und Wegegesetz NRW),

4.1 der eine durchgehende Länge von 
mindestens 6 km aufweist 

A

4.2 der eine durchgehende Länge von 
weniger als 6 km aufweist und ein 
Projekt im Sinne von § 34 Absatz 1 
Satz 1 des Bundesnaturschutz-ge-
setzes ist oder auf einer Länge von 
mehr als 5 Prozent gesetzlich ge-
schützte Biotope, Nationalparks 
oder Naturschutzgebiete durch-
schneidet

S

5 Bau oder Ausbau einer sonstigen 
Straße nach Landesrecht, sofern 
nicht von Nummer 4 erfasst und 
sofern eine erhebliche bauliche 
Umgestaltung erfolgt, mit einer 
durchgehenden Länge von

5.1 mindestens 10 km X
5.2 2 km bis weniger als 10 km A

5.3 1 km bis weniger als 2 km, sofern 
die Straße außerhalb der geschlos-
senen Ortslage im Sinne von § 5 
Absatz 1 Satz 2 und 3 Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen liegt

S“

2.  Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Im Einleitungssatz werden die Wörter „§  9 und 
§ 14“ durch die Wörter „den §§ 8 bis 14“ ersetzt.

 b)  In Nummer 3.5 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 c)  Folgende Nummern 3.6 und 3.7 werden angefügt:

   „3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit 
den Auswirkungen anderer bestehender oder zuge-
lassener Vorhaben,

   3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu 
vermindern.“

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Für die Ministerin für Verkehr

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1470

231 

Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Durchführung des Baugesetzbuches

Vom 14. Dezember 2021

Auf Grund des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) und des § 5 
Absatz  3 Satz  1 des Landesorganisationsgesetzes vom 
10.  Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zuletzt durch Arti-
kel  10 Nummer  3 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö-
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 
auch in Verbindung mit § 36 Absatz 2 Satz 3 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl.  I S. 3634) verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1

§ 2 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbu-
ches vom 7. Juli 1987 (GV. NRW. S. 220), die zuletzt durch 
Verordnung vom 28. August 2018 (GV. NRW. S. 468) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Absatz 2 wird die Angabe „(§ 60 Abs. 1 Nr. 3 BauO 
NW)“ durch die Wörter „nach §  57 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  3 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S.  421) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

2.  Absatz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 14. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1473
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Viertes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und 

Nutzung von Wohnraum für das Land 
Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Förderung und Nutzung von Wohnraum für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Vom 17. Dezember 2021

Artikel 1

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.  772), das zuletzt durch Gesetz vom 
12. Oktober 2018 (GV. NRW. S. 554) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  2 werden nach dem Wort „Be-
hinderung“ die Wörter „sowie besondere Be-
darfsgruppen, wie Studierende und Auszubil-
dende und besonders schutzbedürftige vulnerable 
Personengruppen, die ihren Wohnraum durch 
häusliche Gewalt verlieren,“ eingefügt.

 b)  In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1, 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils das Wort 
„sozialen“ durch das Wort „öffentlichen“ ersetzt.

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Un-
terlagen“ die Wörter „schriftlich oder elektro-
nisch“ eingefügt.

 b)  In Absatz 4 Satz 4 werden nach dem Wort „kön-
nen“ die Wörter „schriftlich oder elektronisch“ 
eingefügt.

 c)  In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 wird jeweils das 
Wort „sozialen“ durch das Wort „öffentlichen“ er-
setzt.

3.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 

  bb)  In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

  cc)  Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

   „8.  Anforderung an klimaschutzgerechtes 
Bauen und Modernisieren.“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „soziale“ durch 
das Wort „öffentliche“ ersetzt.  

4.  In § 7 Absatz 1 wird das Wort „sozialen“ durch das 
Wort „öffentlichen“ ersetzt. 

5.  In § 9 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 
werden nach dem Wort „Personenvereinigungen“ die 
Wörter „schriftlich oder elektronisch“ eingefügt.

6.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

   „(2) Zur Eröffnung der elektronischen Kommu-
nikation mit der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller und innerhalb der nach § 3 festgeleg-
ten Stellen und zur weitgehend elektronischen 
und medienbruchfreien Abwicklung von Förder-
antrag und Förderzusage wird neben dem Verfah-
ren nach Absatz 1 der Zugang zur Übermittlung 
von Dokumenten auf elektronischem Wege eröff-
net. Das für das Wohnungswesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, zur Vereinfachung 
oder Beschleunigung des Antragsverfahrens und 
zur Entlastung der am Förderverfahren beteilig-
ten Stellen durch Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem für Digitalisierung zuständigen 

Ministerium die Gestaltung und Nutzung des 
einzurichtenden Verfahrens für die elektronische 
Abwicklung des nach diesem Gesetz durchzufüh-
renden Förderverfahrens hinsichtlich Betrieb, 
Pfl ege, Antragstellung, Antragsbearbeitung und 
Verarbeitung unter anderem auch personenbezo-
gener Daten zu regeln. Das Verfahren muss die 
Datenübermittlerin oder den Datenübermittler 
authentifi zieren und die Integrität des elektro-
nisch übermittelten Datensatzes gewährleisten. 
Die Förderzusage kann als elektronischer Verwal-
tungsakt in einer in der Rechtsverordnung festge-
legten Form gegenüber der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller oder einer oder eines Bevoll-
mächtigten bekannt gegeben werden.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 c)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und in 
Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter 
„, die, soweit in der Förderzusage nichts Abwei-
chendes geregelt wird, ab Bestandskraft der För-
derzusage gelten.“ ersetzt. 

 d)  Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Ab-
sätze 5 bis 9.

 e)  Der bisherige Absatz  9 wird zu Absatz  10 und 
wie folgt gefasst:

   „(10) Soweit in der Förderzusage nichts Abwei-
chendes geregelt ist, entstehen die mit der Förde-
rung verbundenen Zweckbestimmungen mit Be-
standskraft der Förderzusage. Die Frist für die 
mit der Förderung verbundenen Zweckbestim-
mungen läuft ab Bezugsfertigkeit des Wohn-
raums.“

7.  In §  12 Absatz  2 Satz  1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt. 

8.  § 15 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „10“ durch die 
Zahl „12“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Nummer 7 werden das Wort „jungen“ 
und der Klammerzusatz „(§  29 Nummer  7)“ ge-
strichen.

9.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt.

 b)  Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „mit“ die 
Wörter „schriftlicher oder elektronischer“ 
eingefügt. 

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „Verfü-
gungsberechtigten“ die Wörter „schriftlich 
oder elektronisch“ eingefügt. 

10.  § 18 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Der Wohnberechtigungsschein wird der 
wohnungssuchenden Person auf schriftlichen 
oder elektronischen Antrag von der zuständigen 
Stelle für die Dauer eines Jahres schriftlich oder 
elektronisch erteilt. Der elektronische Antrag 
kann durch unmittelbare Abgabe der Erklärung 
in einem elektronischen Formular erfolgen, das 
über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung 
gestellt wird. Im Falle einer Antwort an die An-
tragstellerin oder den Antragsteller soll die zu-
ständige Stelle den von dieser oder diesem ge-
wählten Kommunikationsweg auch für die Ant-
wort nutzen. Durch die Wahl des elektronischen 
Kommunikationsweges eröffnet die Antragstelle-
rin oder der Antragsteller den Zugang hierfür.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Wohnberechtigt sind Wohnungssuchende, die 
sich nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes aufhalten und in der Lage 
sind, für sich und ihre Haushaltsangehörigen auf 
längere Dauer einen Wohnsitz als Mittelpunkt der 
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Lebensbeziehungen zu begründen. Nach dem Er-
gebnis der Einkommensprüfung nach den §§  14 
und 15 muss die maßgebende Einkommensgrenze 
eingehalten werden. Wird der Antrag aus Grün-
den, die die wohnungssuchende Person nicht zu 
vertreten hat, erst nach dem Bezug der Wohnung 
gestellt, so sind abweichend von §  14 Absatz  1 
Satz 2 die Verhältnisse im Zeitpunkt des Bezuges 
der Wohnung zu Grunde zu legen. Der Wohnbe-
rechtigungsschein ist zu versagen, wenn die Er-
teilung offensichtlich nicht gerechtfertigt wäre.“

 c)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

11.  In § 19 Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 wer-
den nach dem Wort „auf“ die Wörter „schriftlichen 
oder elektronischen“ eingefügt.

12.  § 21 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „mit“ 
die Wörter „schriftlicher oder elektronischer“ 
eingefügt.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „ohne“ 
die Wörter „schriftliche oder elektronische“ ein-
gefügt.

 c)  In Absatz  6 Satz  1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt.

13.  In § 24 Absatz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

14.  § 25 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „seine“ die Wör-
ter „schriftlichen oder elektronischen“ eingefügt. 

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Werden die Unterlagen elektronisch aufbewahrt, 
sind durch geeignete technisch-organisatorische 
Maßnahmen die dauerhafte Lesbarkeit und für 
Belege und andere Zahlungsnachweise die Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung sicherzustellen.“ 

15.  In §  26 Absatz  1 Satz  1 werden nach dem Wort 
„durch“ die Wörter „schriftlichen oder elektroni-
schen“ eingefügt. 

16.  § 27 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „3 000“ wird durch die Angabe 
„4 000“ ersetzt. 

 b)  Die Angabe „15 000“ wird durch die Angabe 
„25 000“ ersetzt. 

 c)  Die Angabe „50 000“ wird durch die Angabe 
„70 000“ ersetzt.  

17.  § 29 Nummer 7 Satz 1 wird aufgehoben. 

18.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „auf“ 
die Wörter „schriftlichen oder elektronischen“ 
eingefügt. 

 b)  In Absatz  5 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„Zinssatz auf“ die Wörter „schriftlichen oder 
elektronischen“ eingefügt. 

19.  In § 34 Satz 2 werden nach den Wörtern „ist auf“ die 
Wörter „schriftlichen oder elektronischen“ einge-
fügt.

20. § 36 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „einen“ 
die Wörter „schriftlichen oder elektronischen“ 
eingefügt. 

 b)  In Absatz  1 Satz  1 und Absatz  2 Satz  2 werden 
jeweils nach dem Wort „auf“ die Wörter „schrift-
lichen oder elektronischen“ eingefügt. 

21.  In § 37 Satz 1 und § 39 Satz 1 werden jeweils nach 
dem Wort „auf“ die Wörter „schriftlichen oder elekt-
ronischen“ eingefügt. 

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im 
Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1474
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315

Gesetz
zur Einführung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Einführung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

Vom 17. Dezember 2021

315

Artikel 1
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-

Westfalen

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 
(GV. NRW. S.  1990) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu §  32 wird folgende Angabe 
eingefügt:

 „§ 32a

 Vorbereitungsdienst in Teilzeit“.

 b)  Nach der Angabe zu §  35 werden folgende Anga-
ben eingefügt:
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 „§ 35a

 Dauer des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

  § 35b

  Einteilung der Verlängerung des 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit“.

 c)  Nach der Angabe zu §  43 wird folgende Angabe 
eingefügt:

 „§ 43a

 Arbeitsgemeinschaften bei einer 
Teilzeitbeschäftigung“.

2.  Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt:

 „§ 32a

 Vorbereitungsdienst in Teilzeit

  (1) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren ist 
auf Antrag das Ableisten des Vorbereitungsdienstes in 
Teilzeit (Teilzeitbeschäftigung) zu bewilligen

 1.  zur tatsächlichen Betreuung oder Pfl ege mindes-
tens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder 
eines laut ärztlichen Gutachtens pfl egebedürftigen 
Ehegattin oder Ehegatten, Lebenspartnerin oder 
Lebenspartners oder in gerader Linie Verwandten,

 2.  im Falle einer Schwerbehinderung oder einer 
Gleichstellung im Sinne des § 2 Absatz 2 und 3 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezem-
ber 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Arti-
kel  7c des Gesetzes vom 27. September 2021 
(BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, oder

 3.  in Fällen besonderer persönlicher Gründe, die in 
Art und Umfang den in den Nummern 1 und 2 ge-
nannten Gründen vergleichbar sind und eine be-
sondere Härte darstellen.

  (2) Für die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in 
Teilzeit wird der regelmäßige Dienst um ein Fünftel 
reduziert. 

  (3) Der Antrag auf Teilzeitbeschäftigung ist schrift-
lich oder elektronisch spätestens zwei Monate vor 
dem Beginn der Teilzeitbeschäftigung zu stellen, der 
Antrag auf Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung 
spätestens einen Monat vor Ablauf der bewilligten 
Teilzeitbeschäftigung. Die Teilzeitbeschäftigung kann 
nur zum Ersten eines Monats beginnen.“

3.  Nach § 35 werden folgende §§ 35a und 35b eingefügt:

 „§ 35a

 Dauer des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

  Die Dauer des Vorbereitungsdienstes verlängert sich 
um ein Viertel des Zeitraums, für den Teilzeitbeschäf-
tigung in Anspruch genommen wird, höchstens auf 
zweieinhalb Jahre. Der Verlängerungszeitraum ist auf 
volle Monate aufzurunden und gilt als Teilzeitbe-
schäftigung.

§ 35b

 Einteilung der Verlängerung des 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

  (1) Die Verlängerung des Vorbereitungsdienstes ist 
nach Wahl der Rechtsreferendarin oder des Rechtsre-
ferendars bei einer der in § 35 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 genannten Stationen vor Anfertigung der 
Aufsichtsarbeiten zu verwenden, während der der 
Vorbereitungsdienst in Teilzeitbeschäftigung abgeleis-
tet wurde.

  (2) Die Teilzeitbeschäftigung ist auf Antrag in der 
Weise zu bewilligen, dass während 80 Prozent des Be-
willigungszeitraums die Dienstzeit die regelmäßige 
beträgt, während für die verbleibenden 20 Prozent des 
Bewilligungszeitraums die Rechtsreferendarin oder 
der Rechtsreferendar vollständig vom Dienst freige-
stellt wird. Eine Zuweisung erfolgt für den Zeitraum 
der Freistellung nicht.“

4.  Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:

 „§ 43a

 Arbeitsgemeinschaften bei einer Teilzeitbeschäftigung

  (1) Im Falle einer Teilzeitbeschäftigung richtet sich 
die Verpfl ichtung zur Teilnahme an einer Arbeitsge-
meinschaft nach der Regelung des § 43. Eine anteilige 
Reduktion der Teilnahme erfolgt nicht.

  (2) Die ungekürzte Teilnahme an Arbeitsgemeinschaf-
ten wird dadurch ausgeglichen, dass während der Zu-
weisung zu einer Station nach § 35b Absatz 1 oder der 
ununterbrochenen Freistellung nach §  35b Absatz  2 
keine Zuweisung zu einer Arbeitsgemeinschaft er-
folgt.“

5. Dem § 53 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Im Falle des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit ver-
schiebt sich der Zeitpunkt der Aufsichtsarbeiten um 
die Dauer der Verlängerung des Vorbereitungsdiens-
tes.“

30321

Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Gewährung 

einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechts-
referendarinnen und Rechtsreferendare

Die Verordnung über die Gewährung einer monatlichen 
Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare vom 31. Oktober 2014 (GV. NRW. 
S.  716), die zuletzt durch Artikel  7 und 8 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 378) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Während des Zeitraums des Ableistens des 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit wird die nach 
Absatz 1 Satz 1 bis 4 gewährte Unterhaltsbeihilfe 
um ein Fünftel gekürzt.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2.  In § 3 Absatz 3 wird das Wort „ist“ durch die Wörter 
„sind § 1 Absatz 3 und“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1475
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Zweites Gesetz
zur Änderung des Nachbarrechtsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz
zur Änderung des Nachbarrechtsgesetzes

Vom 17. Dezember 2021

Artikel 1

§ 2 Buchstabe b des Nachbarrechtsgesetzes vom 15. Ap-
ril 1969 (GV. NRW. S. 190), das zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„b)  für gemäß § 6 Absatz 8 der Landesbauordnung 2018 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  421) in der jeweils 
geltenden Fassung zulässige bauliche Anlagen sowie 
für überdachte Sitzplätze, oberirdische Nebenanla-
gen für die örtliche Versorgung und für den Wirt-
schaftsteil einer Kleinsiedlung,“.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1477
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Zweites Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über Rentengüter

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über Rentengüter

Vom 17. Dezember 2021

Artikel 1

In § 6 des Gesetzes über Rentengüter vom 27. Juni 1890 
(PrGS. S. 209, PrGS. NRW. S. 104), das zuletzt durch Ge-
setz vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 673) geändert 
worden ist, werden die Wörter „mit Ablauf des 31. De-
zember 2022“ durch die Wörter „am 31. Dezember 2032“ 
ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 1477

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2022 

(Haushaltsgesetz 2022)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 
(Haushaltsgesetz 2022)

Vom 17. Dezember 2021
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Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
87 525 248 100 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredit-
mittel aufzunehmen

1.  zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2022 
bis zum Höchstbetrag von 0 Euro und

2.  zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2022 fällig werden-
den Krediten

 a)  am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 
13 753 135 709 Euro und

 b)  beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag 
von 144 506 000 Euro und

3.  zur Finanzierung der Aufgaben des Sondervermögens 
„Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten 
und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-
Krise“ bis zum Höchstbetrag von 25 000 000 000 Euro.

Auf den Höchstbetrag nach Satz  1 Nummer  3 ist die 
Summe der Kreditmittel anzurechnen, die aufgrund der 
Ermächtigungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2020 und des Haushaltsgesetzes 2021 
in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 insgesamt bereits 
aufgenommen worden sind. Die Tilgung der nach Satz 1 
Nummer  3 aufgenommenen Kreditmittel erfolgt kon-
junkturgerecht innerhalb des nach §  2 Absatz  1 Satz  4 
des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nach-
tragshaushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in dem Ka-
lenderjahr 2020 beginnenden Zeitraums. Der Zeitpunkt 
der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jewei-
ligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirt-
schaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächti-
gung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2021 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2022 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewie-
senen Beträge hinausgehen. 

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
 Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 5 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen 
nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si-
cherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität 

und des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel  267 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im 
§  2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag hinaus 
weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbe-
trag von 255 000 000 Euro aufzunehmen oder entspre-
chende Einnahmereste zu bilden. Das Ministerium der 
Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 
Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, 
die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet 
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worden sind, als Ausgabereste auf das nächste Haus-
haltsjahr übertragen werden.

§ 4

Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2 Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5

(frei)

Abschnitt 3

Besondere Regelungen zu den Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6

Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S.  1030) geändert worden ist, in Gruppen ausge-
wiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 11 vom 2. März 2019, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden. 

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei 
den Bezirksregierungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
bei den Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) zusätzliche 
Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig weg-
fallend“ (kw) für die Durchführung von Zuwendungs-
verfahren und Förderprogrammen eingerichtet werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-
schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – vom 23. Dezember 2016 
(BGBl.  I S.  3234), das zuletzt durch Artikel  3 Absatz  6 
des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) ge-
ändert worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstel-
lungsverpfl ichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres 
nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeri-
ums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und 
Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ge-
gebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stel-
len teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 40

Ministerium der Justiz: 20

Ministerium für Schule und Bildung: 80

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1

Ministerium für Verkehr: 3

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 3
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Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 19

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a

Umsetzung des Grundsatzes 
der Rehabilitation vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 8

Ministerium der Justiz: 4

Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1

Ministerium für Verkehr: 1

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 1

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 5

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf ei-
ner Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen. 

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit 
einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden 
dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Verstärkung von Personalausgaben

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.  Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsaus-
gleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und

2.  Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dür-
fen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausga-
ben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für 
Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen 
im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbrin-

gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanz-ausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haus-
haltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzu-
richten.

§ 8a
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit Mitteln 

des Konjunkturpakets des Bundes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, in die 
Leistung von zusätzlichen Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit Mit-
teln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen, 
wenn und soweit hierfür unmittelbar oder mittelbar zu-
sätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Das Mi-
nisterium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Ver-
einnahmung und Verausgabung erforderlichen Haus-
haltsstrukturen (Haushaltstitel, Haushaltsvermerke und 
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Verpfl ichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht 
vorhanden sind, einzurichten.

§ 9

Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen 
bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen gelten abweichend von §  45 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan-
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpfl ichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen, soweit die einzelne Inanspruchnahme den 
Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. 
Für die Rangfolge der Inanspruchnahme von Verpfl ich-
tungsermächtigungen gilt, dass vorrangig zu einer Ver-
pfl ichtungsermächtigung des laufenden Haushaltsjahres 
zunächst weiter-geltende Verpfl ichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind (fi rst in – fi rst 
out). Von der Rangfolge nach Satz 3 können im Einzelfall 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Ausnahmen zugelassen werden.

§ 10

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Rahmen der Mietausgaben-

budgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Mietausga-
benbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veran-
schlagten oder nach §  11 Absatz  3 in die Einzelpläne 
umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind inner-
halb des jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

§ 11

Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-
hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, 
durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen 
Ministerium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigun-
gen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 
veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden Ti-
tel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Ab-satz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110) ge-
ändert worden ist, sowie Globalhaushalten im Bereich 
des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im 
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umset-
zung der bei Kapitel 20 020 Titel 821 70 veranschlagten 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder 
Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunterneh-
mermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen 
im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten 
Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen 

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass

1.  das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpfl ichtungsermächtigungen im Einzel-
plan nicht in Anspruch genommen werden, können 
diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titel-
gruppe 75 umgesetzt werden,

2.  die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerhalb 
eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes 
und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – inner-
halb einer Budgeteinheit sowie von einer Budgetein-
heit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch 
einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1.  allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel 
der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Gruppen 821, 
823 und 891,

2.  entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz  2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Be-
reich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 
und die Titel der Gruppe 894 sowie

3.  entsprechend bei Schulen im Sinne von §  124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) geän-
dert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf Ti-
tel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpfl ich-
tungsermächtigungen der Gruppe 518; die Umsetzungs-
möglichkeit nach Satz  1 Nummer  1 gilt auch in diesen 
Fällen.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der 
fi nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan 
umzusetzen.

§ 12

Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.
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Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer-
den, gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigung den Be-
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro 
festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen gemäß 
§  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit §  37 Absatz  1 
Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im 
Sinne von §  16 der Landeshaushaltsordnung. Für Ver-
pfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der je-
weilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in 
keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro überschrei-
tet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung 

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder 

 b)  an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen 
Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, 
insbesondere für die Errichtung von studentischem 
Wohnraum, oder

2.  im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

  veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  Grundstück in Mönchengladbach, Gemarkung 
3191 Mönchengladbach, Flur 65, Flurstück 52 mit 
einer Größe von 35 229 Quadratmetern und Flur-
stück 48 mit einer Größe von 68 Quadratmetern an 
die Stadt Mönchengladbach,

 b)  Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfl äche 
von zusammen 706.849 Quadratmetern, bestehend 
aus Grundstücken Gemarkung Laurensberg, Flur 
14, Flurstücke 13, Gemarkung Laurensberg, Flur 
24, Flurstücke 728, 723, 724, 722, 786, 759, 713, 673, 
674, 712, 711, eine noch zu vermessende Restfl äche 
von rund 11.089  qm des Flustücks 690, 714, 682, 
788, 709, 339, eine noch zu vermessende Teilfl äche 
von rund 6.800 Quadratmetern des Flurstücks 790, 
596, 604, 605, 680, 606, 768, 513, 851, 584, 861, 863, 
857, 859, 855, 849, 854, 852, 853, eine noch zu ver-
messende Teilfl äche von rund 11.000 Quadratme-
tern des Flurstücks 765, 763, 627, 631, 342, 792, 634, 
636, 651, 491, 658, 490, 489, 660, 659, 512, 487, 467, 
468, 469, 470, 499, 488, 509, 510, 305, 304, eine noch 
zu vermessende Teilfl äche von rund 97.100 Quad-
ratmetern des Flurstücks 676, 105, Gemarkung 
Laurensberg, Flur 25, Flurstücke 531, 532, 533 so-
wie Gemarkung Laurensberg, Flur 26, Flurstücke 
391 und 29,

 c)  Grundstück in Brühl, Gemarkung Badorf, Flur 12, 
Flurstücke 703, 718 und 755 mit einer Größe von 
insgesamt 141 694 Quadratmetern an die Löffel-
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hardt Grundbesitz GmbH & Co. KG mit dem Sitz 
in Brühl, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Köln unter HRA 20042; die Veräuße-
rung erfolgt im Rahmen eines Grundstückstau-
sches.

2.  das nachfolgend aufgeführte Grundstück direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden darf:

  Grundstück in Aachen, Gemarkung Laurensberg, Flur 
24, Flurstück 690, mit einer Größe von circa 6 100 
Quadratmetern mit Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen. 

3.  Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuord-
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds in die 
Vermögensverwaltung des Landes übergegangen sind 
und an denen ein Erbbaurecht bestellt wurde, direkt 
und ohne öffentliche Ausschreibung auf der Grund-
lage einer gutachterlichen Wertermittlung an die je-
weiligen Erbbaurechtsnehmer veräußert werden dür-
fen, sofern die Restlaufzeit des Erbbaurechtes im 
Zeitpunkt der Beurkundung des Grundstückskaufver-
trages mindestens 25 Jahre beträgt. 

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 
nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

(9) Überlassung von Software und Anwendungssystemen

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass zur Umsetzung des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen oder des On-
linezugangsgesetzes vom Land entwickelte oder in des-
sen Auftrag erstellte Software oder Anwendungssysteme 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Gemeinden und Gemeindeverbände unentgeltlich befris-
tet bis zum 31. Dezember 2025 zur Nutzung überlassen 
werden können.

§ 16
(frei)

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Be-
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), in der jeweils gel-
tenden Fassung, als allgemein erteilt. Sie gilt auch als er-
teilt, wenn aufgrund der Bürgschaftshöhe neben der 
Bürgschaft des Landes auch eine parallele Bürgschaft 
des Bundes gewährt werden soll und das Regelwerk des 
Bundes vereinbart wird. Sie gilt ferner auch als erteilt, 
wenn das Land Nordrhein-Westfalen zu der von einem 
anderen Land begebenen Bürgschaft lediglich eine 
Rückbürgschaft im Innenverhältnis zu dem anderen 
Land, dessen für Bürgschaften maßgebliche Bestimmun-
gen vereinbart werden, gewähren soll. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, 
wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien 

und sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-
eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 1 000 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, 
zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungs-
bau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu 
übernehmen.
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(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bie-
lefeld

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medi-
zinischen Fakultät OWL in Bielefeld Bürgschaften und 
Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Biele-
feld bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 
Euro zu übernehmen. 

Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige 
Ministerium ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität 
Bielefeld zu verpfl ichten, dieser einen im Fall des Ver-
kaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt 
Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 
223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Dif-
ferenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der zum Zeit-
punkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser 
Gebäude aufgenommenen Darlehens bis zu einer Ge-
samthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel  3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBl.  I 
S.  2760) geändert worden ist, sowie nach §  3 Absatz  1 
und §  4 Absatz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvor-
sorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), 
die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 29. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist, 

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25 000 000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu überneh-
men und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen frü-
herer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 
geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgelt-
lichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der 
jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen 
Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 800 000 Euro zu ver-
pfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen ge-
mäß § 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
sind, im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschul-

trägers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund 
des Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungs-
weise einer von ihm getragenen Ersatz-schule aus der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperioden 2014 
bis 2020 und 2021 bis 2027 Gewährleistungen gegenüber 
der EU-Kommission bis zu einem Betrag von jeweils 
30 000 000 Euro zu übernehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Na-
turerbes

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber 
dem Bund nach dessen Maßgaben zur Übernahme der 
Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Na-
turerbes in Nordrhein-Westfalen zu verpfl ichten, die vom 
Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftungen und Ver-
einen des Naturschutzes übertragen werden. Die Ge-
währträgerschaft umfasst zukünftige Haftungsrisiken 
für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte 
auf ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und 
Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Betrag 
von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder 
Aufl ösung der übernehmenden Stiftungen und Vereine 
des Naturschutzes wirksam werden können. 

(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biolo-
gischer Stationen 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium gegenüber dem Bund 
für Personen- und Sachschäden auf Grund von Kampf-
mittelaltlasten eine Haftungsübernahmeerklärung bis zu 
einem Betrag von 5 000 000 Euro abzugeben für die Mit-
arbeiter von Biologischen Stationen, die auf den Flächen 
des Nationalen Naturerbes zum Zwecke des Naturschut-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen tätig werden.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rück-
garantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Lan-
des an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 
500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei In-
anspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.
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(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

1.  im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, über-
nommen werden;

2.  im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von Kre-
ditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Ka-
pitalsammelstellen zu übernehmen.

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 23
Finanzhilfen zur Finanzierung schienengebundener 

Infrastrukturprojekte im Rheinischen Revier

Das Ministerium für Verkehr wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und mit 
der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
sowie des Ausschusses für Verkehr des Landtags

1.  im Rahmen der Realisierung von Schienenprojekten 
im Rheinischen Revier einen Vertrag über die grund-
sätzliche Regelung der Finanzierung mit dem Bund zu 
schließen sowie

2.  auf der Grundlage der entsprechenden bundesgesetz-
lichen Regelungen, eines hierauf basierenden Zuwen-
dungsbescheides des Bundes und der unter Nummer 1 
genannten vertraglichen Regelung Verpfl ichtungen für 
das Land bis zu 900 000 000 Euro einzugehen, sich ab 
2025 an den Kosten der Schienen-Infrastrukturfi nan-
zierung im Rahmen der sogenannten „Westspange“ zu 
beteiligen. 

§ 24
Epidemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und des für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Ausschusses des Landtags des Landes Nordrhein-West-
falen zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzuneh-
men.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wurde in der Landesverwaltung 
schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den 
Komponenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung 
als Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung 
eingeführt. Die Landesregierung legt hierfür die entspre-
chenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budget-
einheiten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kamera-
len Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines 
Kapitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeord-
neten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. 

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 

529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als 
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig de-
ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der 
Gruppen 441 und 446 innerhalb des Einzelplans gegen-
seitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln der 
Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 
bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten 
werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten 
bestimmt sich bezogen auf die Ausgabeansätze der 
Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorste-
henden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vorschrift etwas 
anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, 
denen zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. 
Satz  3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Um-
stellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden.

Abschnitt 8

Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sonder-

vermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26

Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 300 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hin-
aus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausge-
henden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt füh-
ren, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-
vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von 
§  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maß-
gabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.
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(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot-
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen ab-
zuschließen, soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirt-
schaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die 
daraus entstehenden Verpfl ichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Ab-
weichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung sind in diesen Fällen keine Verpfl ichtungsermächti-
gungen erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den 
 Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen 

und die  fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der 
Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu-
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Mi-
nisteriums der Finanzen können bei Vorliegen zwingen-
der Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind ver-
gleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Minis-
teriums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- 
oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung soll 
mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil 
der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsver-
trages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. 
Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken im 
Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes. 

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen 
 Eigenanteils

Abweichend von Nummer 2.3.4 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministe-
riums vom 10. Juni 2020, MBl. NRW. 2020 S. 309.) kann 
der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden 
und eingeworbene Sponsorenmittel können für die Be-
messung der Zuwendung außer Betracht bleiben und ei-
nen verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfän-
gers ersetzen. Diese Regelungen gehen abweichenden 
Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommuna-
len Eigenanteils in Förderrichtlinien vor.

(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren

Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es des Einvernehmens des Landes-
rechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnach-
weises nicht, wenn das Ministerium der Finanzen Ver-
waltungsvorschriften zur Umsetzung von 
Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren erlässt.

§ 29

Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.
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(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel  4 des Gesetzes vom 12. Februar 2021 (BGBl.  I 
S.  226) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 
5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke 

durch Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspiel-
einnahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otte-
rie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und 

„PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Aus-
führungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. 
November 2012 (GV. NRW. S.  524), das durch Artikel  4 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geän-
dert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-
Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag ein 
Festbetrag in Höhe von 100 000 000 Euro zweckgebun-
den verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit-
tel.

Abschnitt 10
Besondere Regelungen im Zusammenhang 

mit der Abfederung der Folgen der Corona-Krise

§ 31
Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, 

Haushaltsvermerken und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushalts-
vermerken und Verpfl ichtungsermächtigungen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Mittel zur Abfederung der direkten 
und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen 
Haushaltstitel und Titelgruppen sowie Haushaltsver-
merke einzurichten. Weiterhin wird das Ministerium der 
Finanzen ermächtigt, Verpfl ichtungsermächtigungen ein-
zurichten, deren Fälligkeiten nicht weiter als in das 
Haushaltsjahr 2022 reichen.

(2) Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Die von der Landesregierung vorgesehenen Ausgaben 
und die Einrichtung von Verpfl ichtungsermächtigungen 
bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags, sofern die Zustimmung im 
Hinblick auf die Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit der 
Ausgaben rechtzeitig erreicht werden kann. Zu der 
Frage, ob eine Zustimmung des Haus-halts- und Finanz-
ausschuss erreicht werden kann, ist dieser zu konsultie-
ren (Konsultationsverfahren). Kann die Zustimmung 

nicht rechtzeitig erreicht werden, wird die Landesregie-
rung den Haushalts- und Finanzausschuss zeitnah un-
terrichten. Die erforderliche Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschusses zur Aufnahme von Krediten er-
folgt auf Basis einer Vorlage des Ministers der Finanzen 
im Wege der globalen Ermächtigung.

(3) Ermächtigung

Nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 werden die Ressorts 
ermächtigt, die entsprechenden Ausgaben zu leisten und 
die Verpfl ichtungsermächtigungen in Anspruch zu neh-
men.

§ 32
Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit

Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen festlegen, dass Ausgabe-
mittel ganz oder teilweise zur Leistung als Soforthilfe 
aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt werden.

§ 33
Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK

(1) Programm „UniversalCorona“

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegen-
über der NRW.BANK eine globale, einmalig nutzbare 
Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der 
NRW.BANK aus dem NRW.BANK-Programm Universal-
kredit („UniversalCorona“) bis zu einer Höhe von 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Programm „InfrastrukturCorona“

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegen-
über der NRW.BANK eine globale, einmalig nutzbare 
Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der 
NRW.BANK aus dem NRW.BANK-Programm „Infras-
trukturCorona“ bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro 
zu übernehmen. 

(3) Anpassung Haftungsrahmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den je-
weiligen Haftungshöchstrahmen der Ermächtigungen 
nach den Absätzen 1 und 2 bedarfsgerecht im Einver-
nehmen mit der NRW.BANK anzupassen, soweit der Ge-
samthaftungsrahmen der Ermächtigungen von den Ab-
sätzen 1 und 2 von 10 000 000 000 Euro insgesamt nicht 
überschritten wird.

§ 33a
Absicherung von Liquiditätsnothilfen 

an die Kommunen – Programm
„KommunalCorona“

Das für die Kommunen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistel-
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus dem NRW.
BANK-Programm „KommunalCorona“ an die Kommu-
nen gewährten Liquiditätsnothilfen bis zu einer Höhe 
von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 33b
Kreditierung Steuerverbund Kommunen

Der Betrag der Finanzausgleichsmasse des Steuerver-
bunds 2022 wird für das Haushaltsjahr 2022 um den Be-
trag von 548 665 400 Euro erhöht. Er nimmt an den Ver-
teilungskriterien des Steuerverbunds nach Maßgabe des 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes teil. 

Abschnitt 11
Schlussvorschriften

§ 34
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. De-
zember 2022 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 
2023 weiter.
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§ 35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Sowie für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Zugleich für die Ministerin für Verkehr

Sowie für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2022

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 87.525,2

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 87.313,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 87.172,7
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -140,6

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 13.897,6

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 13.753,1

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 144,5

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 200,0

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 205,0

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 1,1

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -140,6

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 144,5

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 13.753,1

Kreditermächtigung (brutto) 13.897,6

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 13.897,6

Zusammen 13.897,6

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 144,5
am Kreditmarkt 13.753,1

Zusammen 13.897,6

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -144,5
am Kreditmarkt 144,5

Zusammen —

– GV. NRW. 2021 S. 1477
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